
VERTRAG

zwischen

den Einwohnergemeinden Böckten, Buckten, Diegten, Diepflingen,
Eptingen, Gelterkinden, Häfelf ingen, Hemmiken, Känerkinden,
Läufelf ingen, Ormalingen, Rickenbach, Rothenfluh, Rümlingen, Tenniken,
Thürnen und Witt insburg

über die

Zivi lschutzkom panie Oberes Baselbiet

Gestützt auf $ 34 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der
Gemeinden vom 28. Mai 1970 schliessen die Gemeinden Böckten, Buckten, Diegten,
Diepflingen, Eptingen, Gelterkinden, Häfelfingen, Hemmiken, Känerkinden, Läufelfingen,
Ormalingen, Rickenbach, Rothenfluh, Rümlingen, Tenniken, Thürnen und Witt insburg
folgenden Vertrag ab:

A. Allgemeines

Sämtliche Personen bezeich nu ngen verstehen sich gesch lechtsneutral.

Art. 1 Zweck
t Die Gemeinden Böckten, Buckten, Diegten, Diepflingen, Eptingen, Gelterkinden, Häfelfingen,
Hemmiken, Känerkinden, Läufelf ingen, Ormalingen, Rickenbach, Rothenfluh, Rümlingen,
Tenniken, Thürnen, Wittinsburg, (lm Folgenden: Vertragsgemeinden) betreiben eine
gemeinsame Zivilschutzkompanie Oberes Baselbiet (lm Folgenden: ZS Kp OBB).
'Die ZS Kp OBB übernimmt im Auftrag der Vertragsgemeinden die vom Gesetzgeber
festgelegten Vollzugsaufgaben und Massnahmen im Bereich des Zivilschutzes.

B. Organisation

Art.2 Organe
Die Organe der ZS Kp OBB sind:

a. Zivilschutzkommission

b. Leiiung der Zivilschutzkompanie

c. Ad m inistrativstel le

d. Kontrollstelle
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Art. 3 Zivilschutzkommission
t Die Zivilschutzkommission besteht aus den jeweils zuständigen Gemeinderatsmitgliedern der
Vertragsgemeinden. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
' Die Zivilschutzkommission konstituiert sich selbst. Sie kann einen Ausschuss bilden und
diesem eigene Kompetenzen übertragen.
3 Der Zivilschutzkommandant nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen der
Zivilschutzkommission teil.

Art. 4 Aufgaben der Zivilschutzkommission
1 Der Zivilschutzkommission obliegt die Aufsicht über die ZS Kp OBB. Insbesondere
hat sie folgende Aufgaben:

a. Genehmigung des Budgets und der Jahresrechnung zu Handen der Vertragsgemeinden;

b. Ernennung und Wahl des Zivilschutzkommandanten und der Offiziere;

c. Regelung der Finanzkompetenzen des Zivilschutzkommandanten;

d. Genehmigung des Jahresprogramms;

e. Genehmigung der Gesuche für Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft;

f. Regelung der Aufgebotskompetenz;

g. Erlass der Pflichtenhefte;

h. Behandlung von Beschwerden von Zivilschutzangehörigen.
' Die Gemeinden werden mit den Beschlussprotokollen der Zivilschutzkommission regelmässig
informiert.

Art. 5 Finanzielle Kompetenzen der Zivilschutzkommission
lm Rahmen des durch alle Gemeindeversammlungen bewilligten Budgetbetrages hat die
Zivilschutzkommission d ie Ausgaben kompetenz.

Art. 6 Leitung der Zivilschutzkompanie
1 Aufgaben und Pflichten des Zivilschutzkommandanten richten sich nach den einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen des Bundes, des Kantons und des Pflichtenhefts.
' Für die Gliederung und Sollbestände der Zivilschutzkompanie gelten die Vorgaben des
kantonalen Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz.

Art. 7 Ausgabenkompetenz Zivilschutzkommandant
lm Rahmen des durch die Zivilschutzkommission bewilligten Budgets hat der
Ziv ilsch utzko mma nd ant d ie Ausga ben ko m petenz.

Art. 8 Strafkompetenzen
Die Kompetenz, Verwarnungen auszusprechen oder eine Vezeigung gegen einen
Zivilschutzangehörigen auszulösen, wird dem Zivilschu2kommandanten übertragen.
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Art. 9 Administrativstelle
t Die Aufgaben der Administrativstelle werden in einem Pflichtenheft umschrieben.
2 Der Zivilschutzkommandant kann gleichzeitig mit den Aufgaben der Administrativstelle für die
Vertragsgemeinden betraut werden.

Art. 10 Leitgemeinde
Die Zivilschutzkommission bestimmt die Leitgemeinde.

Art. 11 Kontrol lstel le
I Die Kontrollstelle besteht aus der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission der
Leitgemeinde.
2 Der Kontrollstelle obliegt die Kontrolle der ordnungsgemässen Führung der Jahresrechnung.
3 Sie stellt ihre Berichterstattung der Zivilschutzkommission zu.

Art. 1 2 Arbeitsverhältnis Zivi lsch utzkom mandant und Adm i nistrativstel le
l Zivilschutzkommandant und Administrativstelleninhaber können privatrechtlich beauftragt oder
öffentlich-rechtlich angestellt werden.
2 Das Arbeitsverhältnis des Zivilschutzkommandanten und derAdministrativstelle sowie allenfalls
weiterer Personen richtet sich nach dem Personalreglement der Leitgemeinde.
3 Fachlich sind sie der Zivilschutzkommission unterstellt. In personalrechtlicher Hinsicht
unterstehen sie dem Gemeinderat der Leitgemeinde.

Art. 13 Entschädigungen / Entlöhnung
Die Entschädigungen an die Zivilschutzkommission, die ausgewählten Kader der Zivilschutz-
kompanie, die Mitglieder der Administrativstelle sowie der Kontrollstelle richten sich nach dem
Personalreglement und den Ansätzen der Leitgemeinde.

Art.14 Anlagen und öffentliche Schutzräume
1 Die Kosten für den Betrieb und den betrieblich bedingten technischen und baulichen Unterhalt
aller Anlagen werden durch die Standortgemeinden getragen.
2 Die ZS Kp OBB überprüft jährlich alle Zivilschutzanlagen der Vertragsgemeinden auf die
Funktionstüchtigkeit und meldet Mängel der zuständigen Gemeinde.
t Jede Vertragsgemeinde ist für die Finanzierung und Erneuerung, die Ausrüstung, den Unterhalt
und die Werterhaltung der öffentlichen Schutzräume auf ihrem Gemeindegebiet selbst
verantwortlich.
o Jede Vertragsgemeinde kann ihre Zivilschutzanlagen, mit Ausnahme der durch die
Zivilschutzkommission und den Kanton für die Katastrophen- und Nothilfe bestimmten Anlagen,
vermieten und/oder für Veranstaltungen zur Verfügung stellen.

Art. 15 Miete und Verträge
t Die ZS KP OBB mietet die für ihren Betrieb notwendigen Anlagen und Räumlichkeiten.
' Die Zivilschutzkommission schliesst die notwendigen Verträge ab.
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Art. 16 Ersatzbeiträge
J ede Vertragsgemeinde ve rwa ltet i h re E rsatzbeiträge selbst.

Art. 17 Material, Alarmieru ngs- u nd Telemati kei n richtungen
Sämtliches Materialsowie alle Alarmierungs- und Telematikeinrichtungen des Zivilschutzes in
den Vertragsgemeinden werden gemeinsam genutzt, unterhalten und bewirtschaftet.

Art. 1 8 Material-Mitbenutzung
Die ZS Kp OBB stellt ihr Material, soweit dies möglich ist, den Partnerorganisationen
(Feuerwehren, Gemeindewerke etc.) zur Verfügung.

G. Finanzierung

Art. 19 Kosten
Die Kosten der gemeinsamen ZS Kp OBB wie:

a. S icherstellung der Einsatzbereitschaft,

b. Einsätze im Verbundsgebiet bei Katastrophen oder Notlagen;

c. Entschädigung für die Zivilschutzkommission;

d. Personalkosten der ZS Kp OBB;

e. Entschädigung der Administrativstelle;

f. Aufwand der Leitgemeinde;

g. Kosten für Material, Aggregate und Fahrzeuge der ZS Kp OBB;

h. Mieten derAnlagen und Räumlichkeiten;

tragen die Vertragsgemeinden gemeinsam.

Art. 20 Kostenverteiler, Rechnungsstellung
I Die lahrlichen Gesamtkosten werden den Vertragsgemeinden aufgrund der Einwohnezahl per
30. September des jeweiligen Rechnungsjahres anteilmässig in Rechnung gestellt.
2 Die Rechnungsstellung erfolgt jeweils bis spätestens 31. Mäz des auf das Rechnungsjahr
folgenden Jahres.
3 Die Rechnungsführung erfolgt durch die Leitgemeinde.
o Die Leitgemeinde bevorschusst sämtliche anfallenden Kosten der ZS Kp OBB.
u Sie kann von den Vertragsgemeinden bis Mitte Jahr eine Akontozahlung in der Höhe von 50%
des budgetierten Betrages erheben.

Att.21 Zahlungsfrist
Die Gemeindeanteile werden innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Nach
Ablauf der Zahlungsfrist wird der von der Leitgemeinde festgelegte Vezugszins für Steuerrück-
stände verrechnet.
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D. Schlussbestimmung

Art 22 Vercicherung
Die Leitgemeinde schliesst als Vertreterin der Vertragsgemeinden für die ZS Kp OBB eine
gemeinsame Haftpflichtversicherung ab.

Art. 23 Schadenersatzforderung
t Die Leitgemeinde macht als Vertreterin der Vertragsgemeinden Regress- und Schadener-
satzansprüche geltend.
'Die Leitgemeinde handelt dabei auf Rechnung der ZS Kp OBB.

Art.24 Kündigung
t Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann von jeder Vertrags-
gemeinde unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren auf Ende eines Kalenderjahres
gekündigt werden.
' Die Auflösung oder Anderungen dieses Vertrages bedürfen der Zustimmung der
ursprünglichen Genehmigungsorgane.

Art. 25 Aufnahme weiterer Gemeinden
Weitere Gemeinden können in die ZS Kp OBB aufgenommen werden, wenn 2/3 der
stimmberechtigten Kommissionsmitglieder der Vertragsgemeinden zustimmen.

Art. 26 Streitschlichtung
1 Bei Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung dieses Vertrages, die sich nicht auf
dem Verhandlungsweg zwischen den Vertragsparteien beilegen lassen, wird die
Sicherheitsd i rektion Basel-Landschaft zur Vermittlu ng beigezogen.
2Vorbehalten bleibt die Klage bei Kompetenzstreitigkeiten an das Kantonsgericht des Kantons
Basel-Landschaft ($ 42 der Venraltungsprozessordnung).

Art.27 lnkrafttreten
t Dieser Vertrag bedarf der Genehmigung der Gemeindeversammlungen von Böckten, Buckten,
Diegten, Diepflingen, Eptingen, Gelterkinden, Häfelfingen, Hemmiken, Känerkinden,
Läufelfingen, Ormalingen, Rickenbach, Rothenfluh, Rümlingen, Tenniken, Thürnen und
Wittinsburg
'Dieser Vertrag hebt alle früheren Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen, die mit diesem
Vertrag in Widerspruch stehen, auf.
t Dieser Vertrag tritt nach der allseitigen Unterzeichnung der Gemeinden sowie der
Genehmigung durch die Sicherheitsdirektion auf den 01.01.2010 in Kraft.
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